
Schulpflege  

 

 
 

Protokollauszug vom 27. Juni 2023 
 
94 10 Führung 
 10.60.10.30 Stadt Winterthur 

Vollzugsverordnung für das Lehrpersonal und weitere schulische 
Funktionen / Änderung 

 
 
 
Beschluss 
IDG-Status: öffentlich 
 
Die Schulpflege hat beschlossen: 
 
1.  Die Schulpflege beschliesst, dem Stadtrat in Bezug auf die für die Volksschule 

geltenden Bestimmungen die Änderung der Vollzugsverordnung für das Lehrpersonal 
und weitere schulische Funktionen vom 13. Juli 2022 (inkl. Anhänge 1, 3 und 4) 
gemäss beiliegendem Stadtratsantrag zu beantragen. 

  
2.  Sie beantragt, die Änderungen auf den Beginn des personalrechtlichen Schuljahres 

2023/24 (Volksschule: 1. August 2023) in Kraft zu setzen. 
  
3. Das Präsidium der Schulpflege wird ermächtigt, in Zusammenarbeit mit dem 

Departement Schule und Sport sich aus Mitberichten ergebende untergeordnete 
Änderungen vorzunehmen. 

  
4. Schriftliche Mitteilung an das Departement Schule und Sport, Schulamt sowie das 

Departementssekretariat zuhanden des Stadtrats. 
 
Begründung: 
Siehe Stadtratsantrag. 

 
 
 
Für richtigen Protokollauszug 

 
Marc Tschann 
Schreiber Schulpflege Winterthur 
 
 
Beilage: 
Stadtratsantrag 
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